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 Veröffentlicht am 21.06.1957

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Berufsp2ichtverletzung und Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn ein Anwalt, bzw dessen

Anwärter in einer Rückstellungssache vor der nichtö7entlichen Sitzung bei den Beisitzern der

Rückstellungsoberkommission vorspricht und ihnen die Rechtssache vorträgt.
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